
4. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Groß-Rohrheim 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.01.2014 (GVBl. I S. 
26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.09.2021 (GVBl. S. 602) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Groß-Rohrheim am 28.03.2023 die folgende 4. Änderung der Feuerwehrsatzung vom 
21.02.2000 (zuletzt geändert am 12.10.2015) beschlossen: 
 
§ 10 a) Löschzwerge 
(2) Die Löschzwerge sind der freiwillige Zusammenschluss von Kindern im Alter vom vollendeten 

6. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Sie gestalten ihr Treffen als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr. 

 
§ 16 Entschädigung 
Entfällt 
 
§ 17 Inkrafttreten 
Die Änderung der Satzung tritt am Tag nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. 

 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
Groß-Rohrheim, den 19.04.2023 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Groß-Rohrheim 
gez. Bersch 
Bürgermeister 
 

 


